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hole!" Kaum war das letzte Wort gesprochen, als unter Donnerschlag
das Haus Zu Stein und Staub zerbrach. Inmitten aber erhoben sich
zwei mächtige Steinsäulen: die zu Fels gewordenen Eheleute, der
Amtmann und seine Frau.

So stehen sie noch heute beim Eingang des Iohnsbachtales. Und
wenn flaumiger Neuschnee gefallen ist, der dann flockig nnd gestal-
tend auf den Köpfen und den Falten der beiden Felsgebilde liegt und
wenn dazu das bleiche Mondlicht in das Engtal scheint, dann mag es
sein, daß der Felsstein mehr als zu gewöhnlichen Zeiten die zu Stein
verwunschenen Eheleute, den großen, starken Amtmann und seine
kleinere, etwas dickliche Frau zeigt. Tr. L. M achura.

Naturschutz.
Frau Lina Haehnle ^

Die Begründerin des „Neichsbundes für Vogelschutz e. V." in Stuttgart,
Frau L i n a H a eh n I e - Giengcn/Vrenz ist kurz vor Erreichung ihres
99. Lebensjahres gestorben. Durch die Begründung dieses Vereines, der heute
gegen 40.WO Mitglieder in allen deutschen Gauen besitzt, erstrebte sie vor
etlichen Jahrzehnten, den Gedanken des Vogelschutzes in Teutschland vorzu-
treiben und außerdem durch Sicherstellung von Vogelschutzgebieten der heimi-
schen Vogelwelt Heimstätten für alle Zeiten zu bieten. M i t erheblichen finan-
ziellen Opfern, durch Einsatz ihrer ganzen begeisterungsfähigen Persönlich-
keit 'hat Frau Haehnle dieses Ziel erreicht und konnte an ihrem Lebensabend
mit Stolz auf ihr Lebenswerk zurückblicken, an dessen Ausbau die Unermüd-
liche bis in die letzte Zeit noch, als Ehrenvorsitzende des Neichsbundes, mit
Einsatz aller ihrer Kraft und ihres ganzen Ansehens mitgearbeitet hat.

Eben rüstete sich der ganze deutsche Naturschutz, um der allverehrtcn
Frau zur Feier ihreZ 9N. Wiegenfestes alle erdenklich guten Wünsche zu ent-
bieten, als uns alle erschütternd und betrübend die Nachricht von ihrem Heim-
gang traf.

So können wir ihr nur danken, danken vom ganzen Herzen und wünschen,
daß ihr die deutsche Erde, der sie ihre Lebensarbeit gewidmet hat, leicht werde.
M i t der Miederkeihr des Frühlings werden >auch die Vögel an ihrem Grabe den
Dank im Liede bringen.

I n unserem Sinne.
Tchneerosen-Vertauf verboten. I m heurigen Frühjahr ist das Reichs-

naturschutz-Gesetz nebst der Verordnung zum ersten Male im vollen Umfange
wirksam. „Schneeroscn", ebenso „Große Schneeglöckchen" oder „Märzenbecher"
und die schwefelgelben „Stengelloscn Primeln" sind demnach unter anderen
dem Handel völlig entzogen. Während noch im Vorjahr ganze Kränze mit
Schneerosen angefertigt wurden und die Einkäufer aus Berl in massenhaft
diese ersten Frühlingsblumen in Wien aufkauften — ist dies iheuer nicht mehr
möglich. D a s V e r b o t ist i n v o l l e m U m f a n g w i r k s a m . Schon sind

" Wir bitten unsere Leser um freundliche Mitteilungen aller in das Gebiet
des Naturschutzes einschlägigen Vorfälle und Unterlassungen und um Über-
sendung entsprechender Zeitungsausschnitte. Die Schriftleitung.
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sehr gut nachgemachte künstliche Schnecrosen im Handel zu sehen. Bezeichnend
ist wohl, daß die Naturschutzbehürde von einem Blumenhändler kürzlich die
Mitteilung erhielt, daß am Blumen-Großmarkt heimlich 1000 Schneerosen
angeboten wenden. — Den sofort davon verständigten Marktamtsorgancn der
Stadt Wien gelang es, in einem Kaffeehaus der Umgebung des Blumen-
Marktes diese Schneeroscn tntsächlich zu beschlagnahmen und den Anbieter
anzuzeigen.

Dieses beispielgebende Verhalten des Blumenhändlers ist in hohem
Matze anerkennenswert. Es besteht die begründete Hoffnung, daß in Hinkunft
diese Zusammenarbeit weitere gute Früchte zeitigen wind.*) Dr. Hagen.

Naturschuharbeit in Niederdonau. Vor einigen Tagen ist mir eine kleine
Broschüre in die Hände gekommen: „Niederdonau, eine kulturelle Leistungs-
schau 1938—1940", herausgegeben vom Neichsstatthalter in Niederdonau, Gau-
selbverwllltung, Unterabteilung I I ä.

Ein nett zusammengestelltes, reich bebildertes Heft, dessen wenige Seiten
eine Unmenge geleisteter Arbelt beinhalten.

Es spricht von der Arbeit in den Museen, im Archiv, in der Bibliothek
und in der Denkmalpflege. Ein schlichter Bericht erzählt auch von einer Arbeit,
die den Naturfreund und Naturschützer besonders interessiert, von der Arbeit
des Naturschutzes im Neichsgau Niederdonau.

Wenn ich nun einen kleinen Auszug dieses Berichtes in Zahlen bringe,
so geschieht dies deshalb, weil ich der Meinung bin, daß sich mit mir auch alle
anderen Mitglieder »der Donauländischen Gesellschaft über die errungenen
Erfolge auf dem Gebiete des Naturschutzes freuen werden.

Auf Grund des Naturschutzgesetzes vom Jahre 1924 wurden in Nicder-
donau bis zum Februar 1939 über 300 Bäume, ? Alleen mit 213 Bäumen
verschiedener Art, 4 Wasserfälle, 6 Seen und Teiche sowie 62 Felsen und
Felsgebilde zu Naturdenkmalen erklärt.

Die Einführung des Neichsnaturschutzgesetzes in der Ostmark gab der
Naturschutzarbeit neue Möglichkeiten, stellte aber auch unglaubliche Arbeits-
anforderungen an alle Mitarbeiter der Höheren Naturschutzbehörde.

Vom Februar 1939 bis November 1940, also in einem Zeitraum von
rund 20 Monaten, wurden in Niedevdonau allein 135 Bäume, 9 Alleen mit
1889 Bäumen verschiedener Art und 7 FelZgebilde Zu Natuvdenkmalen erklärt;
außerdem mußten neuerliche Erhebungen über alle bisher erklärten Natur-
denkmale zum Zwecke der reichsgesetzmäßigen Eintragung in das Naturdcnk-
malbuch durchgeführt wecken.

Eine Zusammenfassung dieser Zahlen ergibt, daß in Niederdonau der-
zeit 732 Bäume, 16 Alleen mit 2102 Bäumen, 2 Schlotzparke, 69 Felsgebilde,
7 Seen und Teiche und 4 Wasserfälle unter Schutz stehen. Das aufliegend?

*) Gemeine Schneeglöckchen (<^a1e».iMu8 nivalis) sind in den Kreisen
Brück a. d. 2., Eisenstadt, Korneuburg und Oberpullendorf, hochstenglige P r i -
meln (?. ottiLinaliZ und ? . klatioi-) in ganz Niederdonau von der höheren
Naturschutzbehörde zum Sammeln für den Handel o h n e u n t e r i r d i s c h e
T e i l e unter der Bedingung freigegeben, daß sie n u r i n n e r h a l b d e r
N e i c h s g a u e W i e n u n d N i e d e r d o n a u ü b e r den B l u m e n -
g r o ß m a r k t zum Verkaujf gelangen. Außerhalb des Gebietes dieser Neichs-
gaue können Schneeglöckchen und Hochstenglige Primeln nur in je einem Hand-
strautz pro Person gebracht werden. Diese Menge zu pflücken ist dem einzelnen
Wanderer gestattet und daher frei. Größere Mengen verfallen außerhalb
Wiens und NiedcrdonauZ der Strafe und Beschlagnahme.
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Naturdenkmulbuch gibt auf Grund dos Stainmblattes, einer Skizze mit ein-
gezeichnetem Standort und eines Lichtbildes über jedes einzelne dieser Natur-
gebilde weitestgehende Auskunft.

Aber das Naturschutzgesetz erfaßt nicht nur Einzelgebilde, sondern auch
größere und kleinere Gebiete, in denen ein besonderer Schutz der Natur in
ihrer Gesamtheit wegen erdgefchichtlich bedeutsamer Formen, natürlicher
Pflanzenvercine und natürlicher Lebensgemeinschaften der Tierwelt unter
Schutz gestellt werden können. So wurden bereits Gebietsteile der „Weiken-
dorfcr Remise" und des „Mühlberges bei Goggendorf" zu Naturschutzgebieten
erklärt. Aus der Unmenge der bereits in Bearbeitung befindlichen Gebiete
möchte ich nur herausheben: 23 kleine Seen und Lacken im Seewinkel des
Neusiedler Sees; den Lechnergraben, den Rotwald, den Stockgrund und das
Rotmoos bei Lunz >am See sowie Gebietsteile bei Siegenfeld, Ebreichsdorf
und in der Umgebung von Nikolsburg.

Weiters sieht das Gesetz vor, daß Landschaftsteile, die wegen ihrer be-
sonderen Schönheit erhaltungswürdig sind, zu Landschaftsschutzgebieten erklärt
werden können. Zu solchen sind bereits erklärt worden: der „Neusiedler See",
der seiner Größe wegen als das „Meer der Wiener" bezeichnet wird, in
dessen Ostraum, im sogenannten „Seewinkel", sich ein Lacken- und Steppen-
gebiet hinzieht, das einer ungarischen Pußta ähnelt; das „Dürrenstein- und
Otschergebiet" mit seinen prächtigen Wäldern, Klammen und Seen sowie die
„Iohannisbachklamm" bei Würflach und das „Vlumental" bei Bad Fischau.
Was sich an Landschaftsschutzgebieten noch in Bearbeitung befindet, läßt das
Herz jedZ heimatliebendcn Naturfreundes höher schlagen. Aus der unglaub-
lichen Fülle wi l l ich nur zwei der wertvollsten Gebiete herausgreifen. Unser
geliebtes Schneeberg-Nax-Semmering-Gebiet einerseits und die Gebiete rechts
und links der Donau, von Mauthausen bis Engernu, sollen geschützt und so-
mit jedem Illndschaftszerstörenden Einfluß entzogen werden.

All diese Naturdcnkmale, Naturschutzgebiete und Landschaftsfchutzgebiete
sind auf einer Landkarte im Maßstäbe 1:75.000 in verschiedenfarbigen Nadeln
ausgesteckt und geben dem Beschauer eine wertvolle Übersicht.

Eine weitere umfängliche Aufgabe erstand der Höheren Naturschutz-
behorde durch die Erfüllung der Vorschriften des § 20 des Reichsnaturschutz-
gesctzes. I n 383 Fällen mußte zu verschiedenen Maßnahmen Stellung ge-
nommen werden. I n 43 Fällen mußte die Behörde an mündlichen Verhand-
lungen und Begehungen teilnehmen.

Die Stellungnahme erstreckt sich auf folgende Sachgebiete:
1. Rodungen, 2. Bauplanungen jeder Art, 3. Siedlungsplanungen,

< Neichsautobcchnen, 5. elektrische Anlagen und Bauten in der Landschaft,
U. wasserrechtliche Verhandlungen, 7. Steinbruchbetricbe, Schottergruben,
K. Flugsandbekämpfung, Vepflanzungen, 9. Miftablagerungcn.

Auf Grund der Verordnung des Landeshauptmannes von Niederdonau
vom 10. November 1938 (Neklameverordnung), nach der alle Ankündigungen
und Bekanntmachungen in freier Landschaft, bei störender Landschaftswirkung
auch in geschlossener Ortschaft, entfernt werden können, wurden im Naume
von Niederdonau hunderte landschaftsstörcnder Neklametafeln abgeräumt.

Durch die Einführung der Naturschutzverordnung in der Ostmark im
März 1940 erstand der Naturschutzbehörde eine weitere umfassende Mehr-
arbeit.

Die Naturschutzverordnung sieht vor: 1. den Schutz der wildwachsenden
Pflanzen, 2. den Schutz der nicht jagdbaren wild lebenden Vögel und 3. den
Schutz der übrigen nicht jagdbaren wild lebenden Tiere.
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Zum Zwecke der Ttubenvogelhaltung kann die Höhere Naturschutzbehärdo
alljährlich gestatten, eine beschränkte Anzahl von Vögeln in bestimmten Ge-
bieten zu fangen. Eine weitere Einführung ist die Durchführung der Vogel-
beringung. Alle Stubcnvögel müssen, die im Handel befindlichen bis 1. Oktober
1940, die privat gehaltenen bis längstens 1. April 1941 beringt sein. Ebenso
obliegt der Höheren Naturschutzbehörde die Überwachung der Anweisung für
den Fang und die Haltung geschützter einheimischer nichtjagdbarer wildlebender
Vögel (Waldvögel).

Wenn man nun am Schlüsse dieses Berichtes bemerkt, daß alle diese
Arbeiten nicht nur für den Reichsgau Niederdonau, sondern auch für den
Neichsgau Wien Zu leisten sind, dann kann man sich beiläufig ein Bild von der
ungeheuren Arbeitsleistung dieser kleinen Behörde zusammenstellen.

Drei Männer und eine Frau arbeiten als Beamte und Angestellte für
den Schutz der Natur. Sie leisten diese Arbeiten nicht aus bloßem Selbst-
erhaltungstrieb, sondern sie sind mit vollem Herzen und mit tzeimatliebe bei
der Sache. Zum vollständigen Gelingen einer solchen Arbeit ist allerdings
eine feste, führende Hand, ein Kopf, in dem jederzeit der richtige Entschluß
feststeht und ein Herz, das von glühender tzeimatliebe erfüllt ist, notwendig.
All das ist glücklicherweise in der Person des Leiters dieser Behörde im vollen
Maße vorhanden.

I n dem vorliegenden Falle kann man ruhig mit Gustav Nenker sagen:
„Fünf Männer bauen einen Weg". Auch dann, wenn es nur vier Männer sind
und eine Frau, die aber in jeder Weise „ihren Mann" stellt. Sie bauen den
Weg, der zur Erhaltung der schönen deutschen Landschaft führt.

Wir Mitglieder >der Donauländischen Gesellschaft für Naturschutz und
Naturkunde können mit dem „Weg" und der „Leistungsschau" im vollen Maß.:
zufrieden sein und finden die erzielten Erfolge sehr erfreulich. Ebenso erfreu-
lich finden wir über auch die seit kurzem eingeführte Neuerung, wonach in den
„Blättern" alle durchgeführten Schutzmaßnahmen bekanntgemacht werden. Sic
sind tatsächlich „ in unserem Sinne" M.

Schutz des Seefelder Moores. Der kleine Wildsee bei Seefeld, auf der
einen Seite umsäumt von grünen Wiesen, auf der anderen von dunklen Fichten,
mit den Zinnen der Kalkkögel im Hintergrunde, gilt als eine besondere Perle
der Landschaft.

Die Vezirkshaufttmannfchaft Innsbruck hat im Jahre 1926 diesen See als
Naturdenkmal erklärt. Leider konnte diese Erklärung nur die Seefläche er-
fassen, so daß zwar der See vor Absenkungen bewahrt ist, die Ufer jedoch nicht
betroffen sind. An der Westseite des Sees sind daher Villen und eine Gaststätte
entstanden, mit den unvermeidlichen gekiesten Badestränden und Vootshütten;
dadurch wurde auch die Uferv'egetation teilweise zerstört.

An der Ostseite des Sees bestanden noch größtenteils die natürlichen
Ufer; insbesondere dehnt sich dort ein interessantes Moor aus, teils als Hoch-,
teils als Niedermoor. Das Hochmoor ist durch seine Legführen weithin sichtbar.
Seine Bulten sind von Moor- und Kreuzbeeren sowie Rosmarinheide durchsetzt,
im Niedermoor dehnen sich Bestände von brauner Schnabelsimse und Haar-
binsen aus. I n den Schlammschlenken gedeiht der Fieberklee und die samt-
braune Blutwurz.

Der Landrat von Innsbruck hat diese Moorfläche mit dem Bescheide vom
9. September 1940, gemäß § 5 des Neichsnaturschutzgesetzes unter Landschafts-
schutz gestellt und somit die Erhaltung eines Teiles des Seeufers gesichert.

Hermann Handel-Mazzetti.
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Naturschutzsünden.
An unsere Lehrerschaft! Es häufen sich in der letzten Zeit die Klagen,

daß an den Vogelfutterplätzen Vögel bobachtet werden, die Verstümmelungen,
wie Einbeinigkeit, ein fehlendes Auge oder verletzte Flügel aufweisen. Sie
sind Zweifellos Opfer leichtsinnigen Schießens mit kleinkalibrigen Schuß-
waffen. Die Art der Verletzungen weist auf Beschüß mit kleinem Schrot (so-
genanntem Vogeldunst) hin, mit dem die Schrotladungen der Flobertgewehre
versehen sind. Auch die kleinen, etwa 4 Mill imeter starken Kügelchen, wie sie
bei Luftdruckgewehren in Verwendung stehen, können solche Verletzungen ver^
Ursachen. Die Täter sind zweifellos Kinder und Jugendliche, die im Taten-
drang ihrer kriegerischen Begeisterung bas zu Weihnachten erhaltene Flobert-
oder Luftdruckgewehr dazu benutzen, es auch auf „bewegliche Ziele" zu er-
proben.

Wer Singvögel tötet, betätigt sich als Schädling am Volksgut. Sing-
vögel, die vorwiegend Insektenfresser sind, helfen im Kampf gegen die Schäd-
linge in Garten, Getreidefeld, Acker, Flur, Au und Wald wesentlich, ja aus-
schlaggebend mit.

Wer u. a. einen Kleiber, eine Meise einmal genau beobachtet hat, wie
diese jeden Baumstamm und Ast in seinen selbst kleinsten Rindenritzchen auf
Insekten und Insektenbrut absuchen, ,der wird den richtigen Wert dieser Vögel
in ihrer Eigenschaft als Insektenbekämpfer einschätzen. Wohin der Schnabel
des Vogels reicht, dahin kommt der Mensch mit der Baumspritze nicht mehr.

Aber auch der Gesang der Vögel, ihr munteres Gehaben und ihr oft
buntes Gefieder tragen wesentlich zur Belebung und Verschönerung unserer
Heimatnatur bei. Was wäre der deutsche Wald, die deutsche Landschaft ohne
Vögel?

Und nicht zuletzt! Welche Qualen muß ein Vogel erleiden, wenn er mit
zerschossenem Flügel oder abgeschossenem Fuß tagelang sich herumschleppen
muß, bis ihn der Tod von seinen furchtbaren Leiden erlöst! Unschuldige,
wehrlose Geschöpfe zu quälen oder zu tüten, ist ein Tun, das deutscher Jugend
unwürdig ist! '

An die Lehrerschaft unserer Stadt- und insbesondere Landschulen richten
wir daher die Bitte, sich wieder erfolgreich in den Dienst des Vogelschutzes zu
stellen. Durch entsprechendes Einwirken auf Eltern und Schuljugend wird es
sicher möglich sein, daß dieser Unfug, das Abschießen von Vögeln durch Kinder
und Jugendliche, abgestellt wird. A. H. P.

Mon unserem Aüchertisch.
I . Albrecht: Kulturaufgaben des Wasserbauingenieurs an den Reichs-

gewässern. B e r l i n 1940. (Druck: P. Funk, Berl in SW 68, Friedrichstr. 231.)
Das ist wieder einmal ein ganz gediegenes und vorbildliches Werk, das jeder
Wasserbauer, aber auch jeder, der amtlich mit dem Landschaftsschutz überhaupt
und besonders an Wasserstraßen, Seen, Teichen usw. zu tun hat, besitzen und
immer wieder lesen muß. Albrecht, selbst Wasserbaubeamter in der Reichs-
wasserstraßenverwaltung, gibt hier nicht nur bis ins kleinste gehende Richt-
linien für das kulturell bewußte Planen und Bauen im Bereich der Gewässer,
sondern stellt 'diesen praktischen Anleitungen, die durchwegs aus der Erfah-
rung des Wasserbaues geschöpft sind, eine Fülle von leitenden Gedanken voran,
die das außerordentliche kulturelle Bewußtsein des deutschen Wasserbaues be-
kunden. Für Albrecht sind die Gewässer Grundlage unseres Volkes für seine
hohe Sendung in der Weltwirtschaft und Weltpolitik. Der Gemeingebrauch des
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